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EIN ALTES URTEIL ÜBER ADVOKATEN
Mitgeteilt von Crispin.

Unter den bernischen Mandaten, welche die Regierung am Anfang des

17. Jahrhunderts erließ, findet sich auch eine Verordnung, in der die Waadtländer

ermahnt werden, sich in ihren Rechtshändeln nicht fremder Advokaten

zu bedienen. Das Mandat, das mit «Abstellung der ussern Advocaten»
überschrieben ist und im Jahre 1614 oder 1615 erging, lautet folgendermaßen

*:
Wir habend die Zeit hero mit unserm höchsten Missfallen und unsrer

Untertanen welschen Landes selbst eigenem Schaden gespürt und erfahren,
dass dieselbigen in ihren Rechtshändeln, so sie vor deren Unterrichtern,
Landvögten und folgends auch vor unsern welschen Appellatzrichtern zu
verführen vorgenommen, frömd und ussere Advokaten und Bysten-
der gebrucht, durch welche sie vielmalen und fast
gemeinlich (regelmässig) listiger eigennütziger Weise zu
unnötigen Trölhändeln angestiftet, in unerträgliche
Kosten gebracht, wir und unsere Amtleute beschwerlich überlaufen und
andere, notwendige Geschäfte hiedurch verhinderet werden. Wann dann
dergleichen ussere Bystender gewonlich und fürnemlich mehr
ihren eigenen Gewinn, dann die Billigkeit der Sache selbst
suchen, durch ihre List und Geschwindigkeiten ein richtig

und heiter (klares) Geschäft verwirren und also neben
vielen andern Ung eie genh eit en die armen Untertanen als
schädliche Blutegel aussaugen (alls schedliche Blutäglen
usmerchlend und sugend), und nun uns der Obrigkeit zusteht, gegen
dieselben gebührliche und erspriessliche Mittel anzuwenden, alls (so) wollen
wir dem einen und andern Deiner Amtsangehörigen bei höchster Ungnad und
unfehlbarlicher Straf hiermit gänzlich abgestrickt und verboten haben, dass
Keiner derselben fürohin in Rechts- und andern Händeln, die er notwendig-
Iich zu erfahren (zu führen) hat, einichen ussern Bystender, sondern, so es
vonnöten, der Inheimischen vergnüegen (sich begnügen) und hiermit ihme
(sich) selbst vor Schaden syn solle. Uf welches dann Du merklich achten, den
Uebertreter uns verleiden (anzeigen), und dies unser Ansechen zu der Unsern
Nachrichtung (Nachachtung) publicieren solt, damit wir zu begebender Ueber-
trettung die gewüsse Straf ergahn lassen mögindt.

* Der Wortlaut ist der leichtern Lesbarkeit wegen teilweise der heutigen Sprache
angepaßt.
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